
 

Lehrgänge nach § 32 der 1. SprengV 

Wiederlader-/Vorderlader- und Böllerlehrgänge 

 
Oliver Felsen, Am Nussbuckel 8, 77749 Hohberg 

Tel. 07808/7700  
oliver.felsen@web.de 

 
 Abs. O. Felsen, Am Nussbuckel 8, 77749 Hohberg 
 

Vereinsaushang 

 

 

EINLADUNG 

 

 KOMBINIERTER WIEDERLADER-, VORDERLADER- und  

  BÖLLERLEHRGANG (alle Böllerarten) 

 

Datum:   Samstag, 22.11.2025 + Sonntag/Montag, 30. 11+ 01. Dezember 2025 

Ort:        Schützenhaus der SSG Hohberg 

Beginn:  Samstag ab 08.30 Uhr bis etwa 20.00 Uhr / Sonntag ab 08.30 Uhr bis etwa  

    20.00 Uhr, Montag ganztags (Recht Wh. und Prüfung, genaue Zeiten folgen) 

 

 

Zum genannten Termin findet im Schützenhaus der SSG Hohberg ein Kombilehrgang mit 

Fachkundeprüfung (bundesweit anerkannt) nach dem Sprengstoffgesetz für Wiederlader, 

Vorderladerschießen und Böllern statt. 

 

Nach derzeitiger Planung 

 

Samstag, 22.11.25, Wiederladen.  

Sonntag, 30.11.25, Vorderlader Vormittag, Böllern Nachmittag. 

Montag,  01.12.25, Recht, Wh. und Prüfung vor Vertreter Reg.Präs. Tübingen, ganztags.   

 

Das Zeugnis Vorderladerschießen ist mit dem Zusatz versehen, dass es auch die Bereiche 

Schwarzpulverhinterladerwaffen wie Bsp. Sharps, Gallager und Smith mit Ladeadapter 

(Messing) oder Papier umfasst.  

 

Auch bei der Anmeldung nur zu einem Lehrgangsteil ist ein Erscheinen zum 

Behördenteil/Recht zwingend erforderlich!  Für Bewirtung (Getränke) ist gesorgt. 

 

Für Mitglieder von Bürgermilizen, -wehren oder –garden oder Historiendarsteller, die mit 

einer scharfen Vorderladerwaffe Auftritte nach § 16 WaffG durchführen, benötigen nach 

aktueller Erlasslage sowohl einen Böller- und Vorderladerlehrgang. Wer nur eine 

Auftrittsgenehmigung für das Böllern hat, benötigt einen Böllerlehrgang, dann dürfen aber 

keine scharfen Waffen mit normalem Beschuss verwendet werden! Wer "Salutschießen" mit 

scharfen Vorderladergewehren nur mit Pulver u. Verdämmung betreibt, braucht keine 

Böllergenehmigung, sondern seit 2006 eine Genehmigung nach §16 WaffG! Das Führen einer 

Schusswaffe, bzw. das Führen bei öffentlichen Veranstaltungen ist ebenfalls zu klären! Bei 

Fragen zum Thema einfach melden.  
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AUSSCHREIBUNG 

 

 Ges. vorgeschriebenes Mindestalter 21 Jahre. 

 Die Teilnehmerzahl ist aus gesetzlichen Gründen auf 20 Personen begrenzt. 

 Die Anmeldung muss bis spätestens 3 Wochen vor Kursbeginn bei mir eingegangen 

sein. Die Anmeldung ist nur gültig, wenn bis zu diesem Zeitpunkt die 

Lehrgangsgebühr in Höhe von 180 Euro (nur Vorderlader, nur Böller, nur 

Wiederladen), zwei LG-Teile 300 Euro, drei LG-Teile komplett 420 Euro, 
überwiesen wurde. Die Bankverbindung erhalten Sie nach Eingang Ihrer schriftlichen 

Anmeldung mit dem Formular. 

      (In diesem Betrag sind alle Gebühren und eine Broschüre enthalten) 

 Die notwendigen Unterlagen zur Vorbereitung auf diesen Lehrgang werden mit der 

Bestätigung der Anmeldung an Sie übermittelt. 

 Abmeldungen können bis zwei Wochen vor Kursbeginn schriftlich erfolgen. In 

diesen Fällen kann ein Unkostenbeitrag in Höhe von 25 Euro in Rechnung gestellt 

werden. Eine Ersatzperson (mit Unbedenklichkeitsbescheinigung) kann mit den 

nötigen rechtlichen Voraussetzungen einspringen.  

 Kann dieser Lehrgang aus Gründen des Lehrgangsleiters nicht durchgeführt werden, 

oder erfolgen weniger als 10 Anmeldungen, wird die Lehrgangsgebühr sofort ohne 

Abzüge rückerstattet! (Es liegen bereits definitive Anmeldungen vor) 

 Der Teilnehmer kann nur unter Vorlage einer gültigen 

Unbedenklichkeitsbescheinigung (nach §34 der 1. SprengV) im Original und 

seinem Personalausweis zum Lehrgang zugelassen werden. Die 

Unbedenklichkeitsbescheinigung erhalten Sie bei Ihrer zuständigen 

Waffenrechtsbehörde. (Dauer bis zu 4 Wochen oder länger!) 

Ich weise darauf hin, dass ohne Vorlage einer aktuellen 

Unbedenklichkeitsbescheinigung nach dem SprengG die Teilnahme am 

Lehrgang nicht möglich ist. Nachweise einer WBK, des Jagdscheins o. ä. haben 

keine Gültigkeit für Lehrgänge nach dem SprengG!! Bitte rechtzeitig beantragen 

und zu Kursbeginn mitbringen! Wenn sie nicht rechtzeitig vorliegt, ist eine 

Teilnahme am Lehrgang aus rechtlichen Gründen aktuell nicht möglich!  

 Ein polizeiliches Führungszeugnis reicht nicht aus! 

 Teilweise wird von manchen Ämtern der Nachweis der körperlichen Eignung nach 

dem SprengG (jetzt persönliche Eignung) in Form eines ärztlichen Attests verlangt. 

Dieser Nachweis ist im Gesetz aber nur für begründete Zweifelsfälle vorgeschrieben. 

Weisen Sie die zuständige Stelle darauf hin, legen Sie sofort Widerspruch ein und 

informieren Sie mich umgehend. 

 Sie benötigen keine Waffensachkundeprüfung nach dem WaffG als 

Lehrgangsvoraussetzung. 

 Bitte bringen Sie für die Lehrgangsteile Vorderladerschießen und Böllern einen 

Gehörschutz und eine geeignete Schutzbrille mit.  
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Oliver Felsen 

Am Nussbuckel 8  

 

77749 Hohberg 

 

ANMELDUNG 
 (bitte per Post oder Mail übersenden) 

 

zum Wiederlader-/ Vorderlader-/ Böllerlehrgang 

 am Samstag, 22.11.2025 u. Sonntag, Montag, 30.11. + 01. Dezember 2025 

bei der SSG Hohberg 

 

 
Hiermit melde ich mich  zum 

 

O Wiederladerkurs            (Die individuellen Zeiten des Lehrgangs hängen von der gewählten 

O Vorderladerkurs              

O Böllerkurs               Kombination ab.) 

 

 

Zeit: Samstag/Sonntag/Montag, 22. u. 30.11. + 01. Dez. 2025,   Samstag,   08.30 Uhr – ca. 20.00 Uhr,  

              Sonntag,   08.30 Uhr – ca. 20.00 Uhr, 

                                                                                                          Montag,    08.30 Uhr – ca. 20.00 Uhr, 

Ort:   Schützenhaus der SSG Hohberg, 77749 Hohberg, Niederschopfheim Richtung Ichenheim 

 

verbindlich an. Nach Eingang dieser Anmeldung erhalten Sie die Bankverbindung für die Kursgebühr. Erst nach 

Eingang der Buchung ist Ihre Anmeldung gültig und Sie erhalten die Lehrgangsunterlagen im Anschluss per 

Post.   

 

Name: ………………………………. Vorname:     ………………………………… 

 

Geb.datum:…………………………. Geburtsort:  .. ………………………              Kreis   …………..... 

 

Adresse:  PLZ: …………………..            Ort: ……………………………..                     Kreis   ..................... 

 

Straße:…………………………………………………………. 

 

Tel. ................................……      E-Mail: …………………………................................... 

 

Bankverbindung: IBAN DE…………………….……………………..…………………… 

(Daten für Prüfungszeugnis u. für eventuelle Rückerstattungen, bitte leserlich ausfüllen) 

 

Die Teilnahmebedingungen habe ich zur Kenntnis genommen 

 

 
 

……………………………………….            ……………………………………………………… 
                     Ort/Datum       Unterschrift 

                                     (Bei Bedarf kopieren und weitergeben) 
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